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RS OGH 2007/6/5 10ObS60/07g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.2007

Norm

ASVG §176 Abs1 Z6

Rechtssatz

Das im vorliegenden Fall zu beurteilende Tätigwerden des Klägers (Schneiden einer Hecke unter einer

Hochspannungsleitung, um den technisch notwendigen Abstand zu wahren) entspricht nicht einer betrieblichen

Tätigkeit, wie sie sonst ein nach § 4 ASVG Versicherter ausübt.

Entscheidungstexte

10 ObS 60/07g
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